
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgenden Beschluss 
vorzuschlagen: 
 

1. Die Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden zur 
Kenntnis genommen. 

 
2. Die Isolation von coronabedingten Belastungen im Kreishaushalt 2021/2022 erfolgt 

nach Maßgabe der Beratungen und Beschlussfassungen zu den diesbezüglich 
vorliegenden Anträgen der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2021/2022. 

 
3. Es wird festgestellt, dass die Entlastungen aus der erhöhten KdU-

Bundeserstattung 2020 die Ergebnisrechnung 2020 positiv beeinflusst und die 
insbesondere aus diesem Grunde entstandene Überdeckung 2020 nach der 
Mittelfristplanung des vorliegenden Doppelhaushalts 2021/2022 über eine 
Rücklagenentnahme in wesentlichen Teilen an die Kommunen weitergegeben 
wird.  

 
4. Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands im Kreishaushalt wird 

abgelehnt. 
 

5. Weitere Möglichkeiten, die Kosten des Jugendamtes und damit den Umlagesatz 
spürbar zu stabilisieren, sind derzeit nicht ersichtlich. Über die zu erwartende 
Entwicklung der Kosten des Jugendamtes werden die Gemeinden ohne eigenes 
Jugendamt jährlich im III. Quartal informiert. 

 
 


